
 

 
 
 

Beitragsordnung 
 
 
 

§ 1 Mitgliedschaft im FVV e. V. verpflichtet gemäß § 8 der Vereinssatzung zur Zahlung 
eines Mitgliedsbeitrages, der nachfolgend festgesetzt ist. 

 
 § 2   Der Jahresbeitrag beträgt für: 
 

- Landkreis, Städte, Gemeinden, 
    Verwaltungsgemeinschaften 0,50 € / je Einwohner 
                        

   
- Beherbergungsbetriebe wie Hotels, 

     Pensionen, Gasthöfe u. a. 5,00 € / je Bett  
 

- Betriebe des Gaststättenwesens 
   (einschl. Cafe’s, Bistro u.ä.) 
   ständig genutzte Plätze  0,50 € / je Platz 
   mindestens 25,00 €  

 
- Privatvermieter bis 8 Bett 3,50 € / je Bett 

   Mindestens 20,00 €  
 

- Privatvermieter bis 2 Betten mindestens 15,00 €  
 

- Organisationen, Verbände, sonstige 
    Körperschaften des Öffentlichen Rechts, 
    eingetragenen Vereinen nach Vereinbar. 
    mindestens 77,00 €  
 

- wirtschaftliche Unternehmen der bisher 
   genannten, nach Vereinbarung mindestens 410,00 €  

 
- Einzelpersonen 15,00 €  

 
- Campingplätze u. ä. Sondervereinbarung 

 
- Gemeinden mit erhöhtem  

   Fremdenverkehrsanteil (Zabakuck) 1,00 € / je Einwohner 
 

- Von fördernden Mitgliedern erwarten wir Spenden 

                      
Die Beitragssatzung ist in der Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit 
zu beschließen. 

 
 Der Mitgliederbeitrag ist jährlich nach Rechnungseingang zu entrichten. 
 
 Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 20.02.2006. 

 

       
 

      

 


